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A 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und 

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

Zur Vorlage allgemein 

1. Der Bundesrat begrüßt die Vorlage der Mitteilung der Kommission. Dies be-
trifft insbesondere die Feststellung, dass eine verbesserte Bewirtschaftung von 
Bioabfällen ein unausgeschöpftes Potenzial für erhebliche ökologische und 
wirtschaftliche Vorteile birgt.  

2. Der Bundesrat hält eine Richtlinie für Bioabfälle für notwendig, in der alle er-
forderlichen Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Bioabfällen in der EU zu-
sammengefasst werden.  
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Zu Nummern 7.1.3 und 7.2.4 

3. Der Bundesrat lehnt die Erwägungen der Kommission, Mindestnormen für die 
Verwendung von Kompost und Gärrückständen im Rahmen der Überprüfung 
der Klärschlammrichtlinie festzulegen, ab. 

Bioabfälle sind nach der Begriffsbestimmung in der überarbeiteten Abfall-
rahmenrichtlinie Garten- und Parkabfälle, Nahrungs- und Küchenabfälle aus 
Haushalten, aus dem Gaststätten- und Cateringgewerbe und aus dem Einzel-
handel sowie vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben. 
Der Begriff ist auch nach der Auffassung der Kommission (siehe Abschnitt 1 
der Mitteilung) nicht mit dem weiter gefassten Begriff "biologisch abbaubare 
Abfälle" zu verwechseln, der auch andere biologisch abbaubare Stoffe wie 
Holz, Papier, Pappe und Klärschlamm einschließt. Daher ist es aus rechts-
systematischen Gründen nicht sachgerecht, Mindestanforderungen für die Ver-
wendung von Komposten und Gärrückständen in einer Klärschlammrichtlinie 
festzulegen. 

B 

4. Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, 

der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-
nis zu nehmen. 


